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Text 

Art. 9. 

Dieses Übereinkommen, das durch ein Schlußprotokoll ergänzt wird, das einen wesentlichen 
Bestandteil von ihm bildet, wird ratifiziert und die Ratifikationsurkunden werden in Paris hinterlegt 
werden, sobald sechs der Vertragsstaaten hiezu in der Lage sind. 

Über jede Hinterlegung von Ratifikationsurkunden wird ein Protokoll aufgenommen; von diesem ist 
eine beglaubigte Abschrift auf diplomatischem Wege jedem der Vertragsstaaten mitzuteilen. 

Dieses Übereinkommen tritt sechs Monate nach dem Tage der Hinterlegung der 
Ratifikationsurkunden in Kraft. 
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